
Anwendung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOst) sowie des 
Gebührentarifs für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOst) 

 
 
 
 
Gesetzliche Grundlage: 
 

Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) vom 26.06.1970 (BGBl. I, S. 865) in 
der z. Z. gültigen Fassung. 
 
Begründung: 
 

Im Interesse einer gleichmäßigen Anwendung der Gebührenordnung für „Maßnahmen im Straßen-
verkehr“ (GebOSt) wird verwaltungsintern festgelegt, in welcher Höhe Gebühren für wiederkehrende 
Amtshandlungen zu erheben sind, bei denen der Gebührentarif (GebTSt) einen Gebührenrahmen 
vorsieht. 
 
1. zu Gebühren-Nr. 261 
 

Anordnung nach § 45 Abs. 6 STVO über Maßnahmen der Unternehmer an Arbeitsstellen 
Gebührenrahmen: 10,20 € bis 767,00 €. 
 

Art der Verkehrsraumeinschränkung gemäß angefordertem 
Beschilderungsplan oder 

mit Ortstermin 

 
gemäß Regelplan 
ohne Ortstermin 

kleine Arbeitsstellen im Gehweg im 
Gehweg und mit geringer Einengung 
der Fahrbahn (max.  
0,5 m) mit Beschilderungsplan oder ge
plan BII/1.1 – 1.5; BII/2 – BII/4 

45,00 € 30,00 €

kleine Arbeitsstellen im Gehweg mit 
Inanspruch- 
nahme der Fahrbahn (max. 1,5 m) 
mit Beschil- 
derungsplan oder gem. Regelplan 
BI/1 – BI/4; 
BII/5; BIV/1 

55,00 € 40,00 €

halbseitige Fahrbahnsperrung mit 
Beschilderungsplan oder gem. 
Regelplan BI/V/2; BI/5; BII/6; BII/7; 
BII/8; CI/4 

65,00 € 50,00 €

halbseitige Fahrbahnsperrung mit 
Beschilderungsplan BI/6; CI/5 

75,00 € 60,00 €

Vollsperrung einer Straße mit 
Beschilderung oder gem. Regelplan 
BI/17 

125,00 € 100,00 €

Vollsperrung einer Straße mit 
Umleitung über Ortsteile 
(übergreifend) 

200,00 € 150,00 €

Verlängerung der Anordnung 20,-€ 20,00 €
Anordnung von Vz im 
Zusammenhang mit Umzug bzw. 
Schwertransport  

 30,-€

 
 



2. zu Gebühren-Nr. 263 
 

Entscheidung über eine Erlaubnis nach der StVO 
Gebührenrahmen: 10,20 € bis 767,00 € 
Bei größeren Veranstaltungen mit außergewöhnlich hohem Verwaltungsaufwand 
Gebührenrahmen: 767,00 € bis 2.391,00 € 
 

örtliche radsportliche Veranstaltungen  60,- €
örtliche motorsportliche Veranstaltungen  100,- €
örtliche motorsportliche Veranstaltungen mit Sonderprüfung  150,- €
Rosenmontagsumzüge, Lampionumzüge usw.  15,- €
Erlaubnis, Lautsprecher zu betreiben Waren oder Leistungen auf der 
Straße anbieten (§ 33 Abs. 1 Nr. 1 und 2) 

Einzel: 
Dauer 

25,- €
150,- €

Erlaubnis zur Werbung und Propaganda in Verbindung mit Verkehrs-
zeichen (§ 33 Abs. 2 S 2) für die Flächen und Leuchtsäulen, an denen 
Haltestellenschilder öffentlicher Verkehrsmittel angebracht sind 

Einzel: 
Dauer: 

30,- €
80,- €

Schwertransporte Stadtgebiet Einzelfahrt 
                           Stadtgebiet Jahresgenehmigung 

 
25,-€

150,-€
Schwertransport Stadtgebiet überschreitende Einzelfahrt 
                         Stadtgebiet überschreitende Jahresgenehmigung 

 
50,-€

250,-€
 
3. zu Gebühren-Nr. 264 
 

Entscheidung über eine Ausnahme von einer Vorschrift der StVO je Ausnahmetatbestand und je 
Fahrzeug/Person: 10,20 € bis 767,00 € 
 

a) Maßnahmen aus besonderem Anlass, insbesondere Sondernutzungszwecke gewerblicher Art, 
 z. B. Container, Baugerüste, Materiallagerung, Bauwagen bzw. Baumaschinen) 
 

Einzelausnahmegenehmigung  1 Tag 20,00 €
Dauerausnahmegenehmigung bis zu einer Woche 1 Woche 50,00 €
 je weitere Woche 1 Woche 20,00 €
 1 Jahr  150,00 €

 

b) Ausnahmen von Verkehrszeichen (z. B. für Pflegedienste, Handwerker) 
 

1 Tag 25 €
bis 1 Woche 50,00 €
jede weitere Woche 25,00 €
ab 10. Woche bis max. 1 Jahr pro Fahrzeug 150,00 €
für gemeinnützige Vereine (auf Nachweis) bis max. 1 Jahr pro 
Fahrzeug  

50,00 €

 

Bei einer zum Zeitpunkt der Erteilung der Ausnahme bekannten Anzahl betroffener Fahrzeuge/Person 
bzw. gleichartiger Fälle kann unter Berücksichtigung des geringeren Verwaltungsaufwandes eine ver-
minderte Gesamtgebühr berechnet werden, gegebenen falz kommt der Höchstgebührenbetrag von 
767,-€ zur Anwendung. 
 

c)  Ausnahme von der Vorschrift, im Bereich eines Zonenhalteverbotes (Zeichen 290 und 292) nur 
während der dort vorgeschriebenen Zeit zu parken (§ 13 Abs. 2) 

  

Einzelausnahmegenehmigung 40,00 €
Dauerausnahmegenehmigung 200,00 €

 

d) Versagen einer Ausnahmegenehmigung, Anordnung, Erlaubnis gemäß StVO unter Anwendung 
des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes – ThürVwVfG: 25,00 € 



4. zu Gebühren-Nr. 265 
 

Ausstellen eines Parkausweises für Bewohner 
 

10,20 € bis 30,70 € pro Jahr 30,70 €
Änderung Bewohnerparkausweis 10,-€
Neuausstellung nach Verlust 
Bewohnerparkausweis 

10,-€

 
 
 
 

Auslagen 
 

Auslagen sind auf der Grundlage des § 2 der GebOSt zu erheben. 
 

Zustellung mit Postzustellungsurkunde 3,60 €
Zustellung mit Einschreiben 4,80 €
Aufwendung für den Einsatz vom Dienstwagen bei Dienstgeschäften 
außerhalb der Dienststelle 

0,30 €/km

 
Gebührenfreiheit 
 

Gemäß § 5 GebOSt 
 

 
Diese Dienstanweisung tritt am 01.02.2015 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Dienstanweisung vom 01.03.2010 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
gez. K r e y e r 
Bürgermeister  


